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Hinweis zur 1. Änderung des Bebauungsplanes „Schelmental“ 

 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Schelmental“ bezieht sich inhaltlich 

ausschließlich auf die örtlichen Bauvorschriften, hier die Regelungen zur maximalen 

Höhe der Stützmauern innerhalb des Plangebiets. 

 

Die erforderliche Änderung wirkt sich aus materieller Sicht weder auf die restlichen 

bauordnungsrechtlichen Regelungen noch auf die bestehenden 

bauplanungsrechtlichen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes 

„Schelmental“ (Planzeichnung, Textfestsetzungen) aus. Die Grundzüge der Planung, 

insb. abwägungsrelevante Umweltbelange werden mit der ersten Änderung des 

Bebauungsplanes „Schelmental“ nicht berührt. 

 

Demnach bezieht sich die erste Änderung des Bebauungsplanes „Schelmental“ auf 

den rechtskräftigen Ursprungsbebauungsplan „Schelmental“ aus dem Jahr 2017. Im 

Zuge der vorliegenden ersten Änderung des Bebauungsplanes „Schelmental“ 

werden die erforderlichen inhaltlichen Anpassungen somit in das 

Begründungsdokument des Ursprungsbebauungsplanes „Schelmental“ eingearbeitet 

und farblich gekennzeichnet. Alle nicht änderungsbedürftigen Inhalte der 

Begründung des Ursprungsbebauungsplanes „Schelmental“ werden unverändert 

übernommen. 

 

Die Anpassungen in der vorliegenden Begründung zur ersten Änderung des 

Bebauungsplanes „Schelmental“ wurden in den Kapiteln 1.2, 3.2, 5.2, 8.1 und 8.2 

vorgenommen bzw. ergänzt. 
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1.  ALLGEMEINES 

In der Ortsgemeinde Hochspeyer besteht konkrete Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken. 

Zur Deckung des kurzfristigen Wohnraumbedarfs beabsichtigt die Ortsgemeinde die 

Aufstellung des Bebauungsplanes „Schelmental“. Beim Baugebiet handelt es sich um einen 

Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB und trägt somit dem allgemeinen 

Planungsgrundsatz „Innen- vor Außenentwicklung“ Rechnung. Der Geltungsbereich des 

Bebauungsplans, der als Allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen wird, umfasst eine 

Fläche von 0,59 Hektar. Das Plangebiet liegt im südwestlichen Innenbereich der 

Ortsgemeinde Hochspeyer und östlich der B 48, die durch die Ortsgemeinde verläuft. 

Der Bebauungsplan „Schelmental“ enthält rechtsverbindliche Festsetzungen für die 

städtebauliche Ordnung und bildet Grundlage für weitere, zum Vollzug des 

Baugesetzbuches erforderliche Maßnahmen. 

 

1.1 Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Schelmental“ der Ortsgemeinde 

Hochspeyer ist im Aufstellungsbeschluss näher konkretisiert. Die genaue Abgrenzung des 

Geltungsbereiches ist aus den zeichnerischen Festsetzungen und Darstellungen ersichtlich. 

Der Geltungsbereich umfasst demnach das Grundstück mit der Flurstücksnummer 1600/57, 

welches derzeit als Bolzplatz genutzt wird.  

 

1.2 Aufstellungsbeschluss und Beschluss zur Änderung des Bebauungsplanes 

Der Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB zur Aufstellung dieses 

Bebauungsplanes wurde am 03.08.2016 vom Rat der Ortsgemeinde Hochspeyer 

beschlossen und gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB durch Veröffentlichung im Amtsblatt, 

Ausgabe vom 10.08.2016 ortsüblich bekannt gemacht. 

 

Der Beschluss zur ersten Änderung gem. § 13 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 1 BauGB 

wurde am xx.xx.xxxx vom Rat der Ortsgemeinde Hochspeyer beschlossen und gemäß § 2 

Abs. 1 Satz 2 BauGB durch Veröffentlichung im Amtsblatt, Ausgabe vom xx.xx.xxxx 

ortsüblich bekannt gemacht. 

 

2. EINFÜGEN IN DIE GESAMTPLANUNG 

 

Landesentwicklungsprogramm RLP/ Regionaler Raumordnungsplan 

Da der Geltungsbereich des Bebauungsplanes im Innenbereich der Ortsgemeinde 

Hochspeyer liegt, sind keine Konflikte mit Darstellungen des Landesentwicklungsprogramms 

zu erwarten. Im Regionalen Raumordungsplan Westpfalz ist die Ortslage Hochspeyer als 

Siedlungsfläche Wohnen dargestellt. 

 

Flächennutzungsplan 

Wie aus Abbildung 1 ersichtlich, ist der Bereich des Bebauungsplans „Schelmental“ der 

Ortsgemeinde Hochspeyer im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der ehemaligen 

Verbandsgemeinde Hochspeyer von 2006 als Grünfläche mit der Widmung als Sportanlage 

dargestellt. 
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Daher ist der Flächennutzungsplan gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB auf dem Wege der 

Berichtigung anzupassen. 

 

 
Abbildung 1: Auszug aus dem FNP der ehemaligen VG Hochspeyer von 2006, Bereich 

Schelmentalstraße 

 

3. PLANUNGSERFORDERNIS 

 

3.1 Planungsleitsätze 

Der Bebauungsplan „Schelmental“ soll gemäß § 1 Abs. 5 BauGB eine nachhaltige 

städtebauliche Entwicklung und eine zum Wohl der Allgemeinheit entsprechende 

sozialgerechte Entwicklung gewährleisten sowie dazu beitragen, eine menschenwürdige 

Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. 

Gleichzeitig sollen die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild erhalten und 

entwickelt werden. 

Aufgrund der bereits beschriebenen Lage des Baugebiets im Innenbereich und der damit 

verbundenen Möglichkeit einen Lückenschluss in der bestehenden Bebauung zu erreichen 

sowie der möglichen Erschließung durch die bestehende Zufahrt aus der Schelmentalstraße 

über die Höhenstraße sind in diesem Verfahren keine Planungsvarianten sinnvoll.  

 

3.2 Planungsanlass 

 

Ursprungsbebauungsplan, rechtskräftig seit 2017 
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Im Wesentlichen wurde die Aufstellung des Bebauungsplanes „Schelmental“ erforderlich, um 

die bauplanungsrechtliche Grundlage zu schaffen und um bisherige brachliegende 

Innenbereichsfläche funktional und gestalterisch in geordneter Form der Wohnnutzung zu 

zuführen. 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes „Schelmental“ wurde erforderlich, um der konkreten 

Nachfrage aus der Bevölkerung der Ortsgemeinde Hochspeyer Rechnung zu tragen und 

somit den kurz- und mittelfristigen Bedarf an Wohnbaufläche in der Ortsgemeinde decken zu 

können. Durch die Aufstellung des Bebauungsplans mit integrierten gestalterischen 

Festsetzungen nach § 88 LBauO sowie umweltbezogenen bzw. grünordnerischen 

Festsetzungen sollen planungsrechtliche Voraussetzungen für die Erschließung und 

Bebauung, d.h. für eine langfristige geordnete Siedlungsentwicklung geschaffen werden. 

 

Folgende Planungsgrundsätze sind dem Bebauungsplan als Leitlinien zugrunde gelegt und 

sollen zur Verwirklichung der im BauGB vorgegebenen Ziele beitragen: 

1. Innenentwicklung vor Außenentwicklung. 

2. Städtebauliche Integration des Neubaugebietes in die örtliche Situation (Bauweise, 

Höhenentwicklung). 

3. Ableitung Abwasser im Mischsystem; Hinweise zur Brauchwassernutzung. 

4. Reduzierung des Erschließungsaufwands; dorfgerechter Straßenausbau. 

Die unterschiedlichen Anforderungen und Bedürfnisse sind ihrem Rang gemäß zu 

berücksichtigen und im Rahmen einer gerechten Abwägung in die Planung einzustellen. 

 

Erste Änderung des Bebauungsplanes „Schelmental“ 

Wurde der der Aufstellung des Bebauungsplanes „Schelmental“, rechtskräftig seit 2017 das 

Ziel der wohnbaulichen Inwertsetzung von brachliegenden Innenbereichsflächen forciert, ist 

die erste Änderung dieses Bebauungsplanes erforderlich, um ausschließlich im Bereich der 

örtlichen Bauvorschriften (gestalterische Vorgaben) hinsichtlich des Punktes Stützmauern 

eine Erhöhung der Maximalhöhe der Stützmauern zu ermöglichen. Diese Anpassung ist 

erforderlich, um den baulichen Belangen und der Bebaubarkeit der Grundstücke bzw. der 

Bestandsbebauung Rechnung zu tragen. Materielle Inhalte in den bauplanungsrechtlichen 

Festsetzungen werden nicht angepasst. 

 

4. ANGABEN ZUM PLANGEBIET 

 

4.1 Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches 

Die genaue Plangebietsabgrenzung ist der Planzeichnung zu entnehmen. 

 

4.2 Bestandssituation 

4.2.1 Siedlungsstruktur 

An den Geltungsbereich des Bebauungsplans grenzt südöstlich die bestehende Bebauung 

der Schelmentalstraße und nordöstlich die der Höhenstraße an. Nordöstlich schließt eine 

lockere Bestandsbebauung an und im südwestlichen Bereich befindet sich der örtliche 
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Kindergarten. Der Bestand zeichnet sich durch eine offene Bauweise mit Einzelhäusern 

sowie Reihenhäusern in der Schelmentalstraße aus.  

 

4.2.2 Verkehrliche Erschließung 

Sechs der geplanten Wohnbaugrundstücke werden abzweigend von der Höhenstraße über 

eine Stichstraße an das örtliche Verkehrsnetz angebunden. Die Bauplätze im südwestlichen 

Bereich des Plangebietes werden geländegleich von der bestehenden Schelmentalstraße 

erschlossen. Im südwestlichen Bereich der geplanten Stichstraße befindet sich ein 

Wendehammer, der so bemessen ist, dass auch Müllabfuhr und Winterdienst sowie der 

Baustellenverkehr v.a. in der Erschließungs- und Bauphase abgewickelt werden können. 

Vom Wendehammer nach Südwesten ist ein Fußweg festgesetzt, der eine Verbindung zum 

Kindergarten herstellt, sodass den Fußgängern die Möglichkeit des Durchlasses erhalten 

bleibt und auch eine Notbefahrung für Rettungsfahrzeuge gewährleistet werden kann. 

 

Für die künftige Erschließungsstraße wird ein niveaugleicher Ausbau angestrebt. Es ist ein 

Ausbau im sogenannten „Mischprinzip“ vorgesehen. Für den Ausbau wird eine sog. „weiche 

Trennung“ vorgeschlagen, d.h. es soll im Sinne eines dorfgerechten Ausbaus auf Hochborde 

zwischen Fahrbahn und Gehweg verzichtet werden. Die Trennung kann durch eine 

Pflasterrinne als Bestandteil der Fahrbahn und eine farbliche Hervorhebung signalisiert 

werden. 

Der geplante Querschnitt ist auch für die Aufnahme des ruhenden Verkehrs ausreichend 

dimensioniert. Auf eine Straßenraumbegrünung wird aus Kostengründen und der 

Dimensionierung verzichtet, insbesondere deshalb, da durch die landespflegerischen 

Festsetzungen der privaten Grundstücksflächen davon ausgegangen werden kann, dass 

eine zusätzliche Begrünung des Straßenraumes nicht notwendig wird.  

Der durch die neue Wohnbaufläche erwartete Ziel- und Quellverkehr wird so gering 

eingestuft, dass die Leistungsfähigkeit der örtlichen Straßen ausreichend dimensioniert ist. 

Die gewählte Fahrbahnbreite von 6,00 m für die geplante Wohnstraße (Stich) ermöglicht den 

Begegnungsfall LKW/LKW bei reduzierter Geschwindigkeit. Durch die Anwendung des 

Mischprinzips steht der gesamte Straßenraum für den maßgebenden Begegnungsfall zur 

Verfügung. Erforderliche Stellplätze der Anwohner sind auf den Baugrundstücken 

nachzuweisen. Die Beschränkung der Zulässigkeit von Garagen und überdachten 

Stellplätzen auf den überbaubaren Grundstücksflächen mit festgelegten Abständen zu der 

Straßenbegrenzungslinie sowie einem seitlichen Abstand zu öffentlichen Verkehrsflächen 

fördert die städtebauliche Ordnung.  

4.2.3 Ver- und Entsorgung 

Zur Versorgung mit Trinkwasser erfolgt der Anschluss des Gebietes an das örtliche 

Wasserversorgungsnetz der Verbandsgemeindewerke Enkenbach-Alsenborn. 

 

Für die Versorgung des Gebietes mit Strom erfolgt der Anschluss an das vorhandene 

Leitungsnetz. Im Nordosten, im Anschlussbereich der Höhenstraße an die 

Schelmentalstraße steht ein Stromversorgungsmast der Verbandsgemeindewerke 
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Enkenbach-Alsenborn. Dieser wird im Zuge der Erschließung des Gebietes zurückgebaut 

und die Leitungen werden unterirdisch verlegt. 

 

Die Entwässerung des  Gebietes erfolgt im modifizierten Mischsystem. 

 

Die an der Schelmentalstraße gelegenen Grundstücke werden direkt über diese 

erschlossen. Das hier anfallende Schmutzwasser wird direkt in den vorhandenen Kanal in 

der Schelmentalstraße eingeleitet. Das im übrigen Gebiet anfallende Schmutzwasser wird 

über einen neuen öffentlichen Kanal zur Kläranlage Hochspeyer geleitet. Dieser neue Kanal 

schließt an den vorhandenen Mischwasserkanal in der Höhenstraße an.  

 

Die zur Bebauung vorgesehene Fläche ist Teil des Einzugsgebietes der Mischkanalisation, 

Teilgebiet Stauraumkanal Betzenloch. Für die Kanalisation in Hochspeyer existiert ein 

aktualisierter Erlaubnisbescheid vom 05.11.2015 (Az: 32/4-23.03.08-15/01). Gegenüber dem 

aktualisierten Bescheid erhöht sich durch die Bebauung die undurchlässige Fläche um etwa 

0,3 ha. Jedoch wurde im Vergleich zur ursprünglichen Genehmigung aus 1993 die 

abflusswirksame Fläche des Einzugsgebietes SRK Betzenloch erheblich reduziert. Somit 

wird durch die neue Bebauung kein Ausgleich der Wasserführung nach LWG erforderlich.  

Der Umfang der aktuellen Erlaubnis, auch in Bezug auf die an die Mischkanalisation 

angeschlossene undurchlässige Fläche, wäre grundsätzlich ausreichend zur Realisierung 

des Neubaugebietes Schelmental. Dies ergibt sich daraus, dass aktuell noch Baulücken 

vorhanden sind, welche in den Prognoseberechnungen als bebaut angenommen wurden. 

Falls also eine Bebauung der Baulückengrundstücke erfolgt, ergibt sich eine geringfügige 

Vergrößerung der undurchlässigen Fläche gegenüber dem aktuellen 

Genehmigungsbescheid.  

 

Grundsätzlich wäre also zum jetzigen Zeitpunkt ein erneutes Genehmigungsverfahren nicht 

erforderlich. In Abstimmung mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, 

Regionalstelle WAB Kaiserslautern, wurde festgelegt, dass zeitnah für die leicht vergrößerte 

undurchlässige Fläche der Erlaubnisbescheid in diesem Punkt wieder aktualisiert werden 

soll. Hierzu ist ein Genehmigungsverfahren erforderlich, für welches zurzeit die Unterlagen 

erstellt werden.  

 

Die Kläranlage Hochspeyer ist für eine Reinigungsleistung von 7.000 EW ausgelegt. Auf den 

9 geplanten Bauplätzen ist von einer Ansiedlung von etwa 30 Einwohnern auszugehen. Das 

zusätzliche Abwasseraufkommen kann in der Kläranlage behandelt und gereinigt werden. 

 

Für die neue Wohnbaufläche ist die Herstellung eines modifizierten Mischsystems 

vorgesehen. Direkt abgeleitet werden nur die anfallenden Schmutzwässer sowie das auf den 

Straßen und im Bereich des Wendehammers anfallende Regenwasser. Das auf den privaten 

Bauflächen anfallende Oberflächenwasser ist zunächst zurückzuhalten und zwischen zu 

speichern; die direkte Ableitung ist nicht erlaubt. Der geo- und umwelttechnische Bericht gibt 

Aufschluss über die Versickerungsfähigkeit des Bodens. Aus dem Bericht geht hervor, dass 

das Bodenmaterial eine geringe Wasserdurchlässigkeit besitzt und eine planmäßige 

Versickerung nicht gewährleistet ist. Entsprechende Nachweise sind zu führen. 
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Ein Rückhaltevolumen von 50l/m² abflusswirksamer Fläche wird gefordert.  

 

Zur Rückhaltung von anfallendem Oberflächenwasser auf den Privatgrundstücken werden 

offene Rasenmulden oder Zisternen mit ganzjährigem Verbraucher (z. B. Toilettenspülung) 

empfohlen. Notüberläufe werden an den neuen Kanal angeschlossen. 

 

4.2.4 Landespflegerische Situation 

Gemäß § 13a Abs. 2 BauGB findet im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes der 

Innenentwicklung das vereinfachte Verfahren gemäß § 13 BauGB Anwendung. Daher kann 

von einer Umweltprüfung und der damit einhergehenden Erstellung eines Umweltberichtes, 

der Angabe welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind sowie von der 

zusammenfassenden Erklärung abgesehen werden. Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB 

gelten im beschleunigten Verfahren Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des 

Bebauungsplans zu erwarten sind, als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder 

zulässig. Eine Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich und die daraus resultierenden 

Ausgleichsmaßnahmen sind deshalb nicht erforderlich. Die Auswirkungen auf die Umwelt 

werden dennoch nachfolgend dargestellt. 

Das Plangebiet umfasst eine innerörtliche Grünfläche (Wiese), die als Bolzplatz genutzt wird. 

Die Böden der derzeit unversiegelten Wiese werden im Zuge der Projektrealisierung im 

Bereich der künftigen Erschließungsstraße versiegelt. Mit der Versiegelung geht der 

vollständige Verlust der Böden einher. Durch die Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) 

wird der Anteil, der Grundstücksfläche, der bebaut werden darf und somit auch die 

Versiegelung auf dem Grundstück begrenzt. Für das nordöstliche liegende Bestandsgrün in 

der Höhenstraße gilt ein Erhaltungsgebot. Nach Beendigung der Bautätigkeiten ist insgesamt 

zu erwarten, dass die natürlichen Bodenbildungsprozesse auf den nicht versiegelten Flächen 

mit geringer Störung verlaufen. Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften des 

Baugesetzbuches (§ 202 BauGB) ist der Oberboden abzutragen und der Wiederverwendung 

zuzuführen. Dadurch soll der Eingriff minimiert werden. 

Mit der Bodenversiegelung ist auch eine Verringerung der Versickerungsfähigkeit des 

Niederschlagswassers und damit auch der Grundwasserneubildung verbunden. Durch die im 

Bebauungsplan dargelegte Konzeption zur Niederschlagswasserrückhaltung und/oder 

verzögerten Ableitung in die weiterführenden Anlagen wird dieser Effekt auf das Schutzgut 

Wasser entschärft. Auf den Baugrundstücken ist ein Rückhaltevolumen von 50 l/m² 

abflusswirksamer Fläche sicherzustellen. 

Da aufgrund der Größe des Plangebietes und der Lage im Innenbereich, keine 

Offenlandbereiche, die u.a. als nächtliche Kaltluftproduktionsflächen und –abflussgebiete 

dienen, verloren gehen, sind hinsichtlich des Schutzgutes Klima und Luft keine 

erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Auf die Schutzgüter Landschaftsbild und Mensch sind keine negativen Auswirkungen zu 

erwarten, da der Planbereich im Innenbereich liegt und die Bebauung im Sinne eines 

Lückenschlusses erfolgt. Durch die Nutzung innerörtlicher Freiflächen wird hochwertiges 

Wohnland geschaffen, ohne ortsnahen Naherholungsraum und Offenland- bzw. 

landwirtschaftliche Nutzflächen in Anspruch zu nehmen. Mit der vorgesehenen Bebauung 

wird somit dem Grundsatz “Innenentwicklung“ vor “Außenentwicklung“ Rechnung getragen. 
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Bezüglich des Schutzgutes Flora und Fauna lässt sich darlegen, dass keine Erkenntnisse 

über das Vorkommen von besonders oder streng geschützten Tierarten im Sinne des § 44 

BNatSchG sowie deren Entwicklungsformen für das Plangebiet vorliegen. Aufgrund der mit 

der Lage im Innenbereich bereits bestehenden Störeinflüsse von Straßen, Wohnnutzung 

sowie Wohnumfeld ist die Plangebietsfläche für seltene und i.d.R. störanfällige Arten mit 

hohen Lebensraumansprüchen wenig geeignet.  

Nach § 44 BNatSchG liegt auch bei Vorkommen von in Anhang IV a der Richtlinie 

92/43/EWG, europäischen Vogelarten oder solche Arten, die in einer Rechtsverordnung 

nach § 54 Nr. 1 und 2 BNatSchG aufgeführt sind ein Verstoß gegen das Verbot des § 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare 

Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des § 44 Abs.1 Nr. 1 

BNatSchG nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben 

betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 

erfüllt wird. Davon kann aufgrund der Habitatausbildungen im Landschaftsraum 

(Außenbereich) der Ortsgemeinde Hochspeyer ausgegangen werden. 

Die Böschungshecke aus Haselnüssen und Schlehen zwischen der Schelmentalstraße und 

dem Höhenweg kann aus städtebaulichen, wirtschaftlichen und erschließungsmäßigen 

Gründen nicht vollständig erhalten werden. Ein Erhalt der innerörtlichen Grünstruktur wird 

jedoch im Zuge der Realisierung in größtmöglichen Umfang angestrebt und in dem 

festgesetzten Umfang gesichert. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass mit einer Beeinträchtigung der 

Schutzgüter durch die geplante Nachverdichtung im Innenbereich nur in geringem Ausmaß 

zu rechnen ist, da eine derzeit brachliegende Fläche in Anspruch genommen wird. Weiterhin 

sind landschaftspflegerische Maßnahmen zu Begrünung und Gestaltung der 

Grundstücksfreiflächen sowie der Reduzierung des Oberflächenabflusses festgesetzt, die 

sich positiv auf die betrachteten Schutzgüter auswirken 

 

4.2.5 Altlasten, Altablagerungen und Verdachtsflächen 

 

Altlasten, Altablagerungen und Verdachtsflächen 

 

Das Plangebiet wurde vor ca. 20 Jahren zur Nutzung als Schulsportplatz aufgeschüttet. Das 

Auffüllmaterial konnte im Zuge der Bodenuntersuchungen in Boden- und untergeordnete 

Bauschuttmischungen mit lokal vereinzelten häuslichen Ablagerungen klassifiziert werden.  

Bodenmechanisch handelt es sich bei der künstlichen Auffüllung um ein Gemisch aus 

Schluffen, Sanden, Kiesen und Steinen unterschiedlicher Stärke und Lagerungsdichte in 

brauner bis rotbrauner Farbe. Weiterhin wurden an anthropogenen Bestandteilen lokal 

Ziegelstein- und Glasbruchstücke, Kopfsteinpflaster, Beton- und Asphaltbruchstücke, Glas 

sowie Holz und Wurzelreste festgestellt.  

Abschließend kann festgehalten werden, dass das Plangebiet nicht als Altstandort eingestuft 

ist und auch nicht als Altablagerung im Landeskataster geführt ist. 

Eine detaillierte Beschreibung der Bodenuntersuchungen findet sich im Geo-

/umwelttechnischen Bericht im Anhang. 

 

Immissionsbelastung 
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Lärm- bzw. Geruchsimmissionen sind nicht zu erwarten. Untersuchungen dazu sind deshalb 

entbehrlich. 

 

4.2.6 Bodentragfähigkeit 

Die Rammsondierung hat ergeben, dass der im Baufeld befindliche Boden grundsätzlich zur 

Lastabtragung ungeeignet ist. Die Auffüllungen mit bindigen Sanden in den oberen 

Schichten bis zu 5 m weisen eine geringe Tragfähigkeit auf. Der Oberboden oberhalb der 

Auffüllung ist getrennt von sonstigem Bodenmaterial aufzunehmen und entsprechend seiner 

natürlichen Funktion zu verwerten. Unterlagert wird der Oberboden von kiesigen Sanden, die 

eine gute Tragfähigkeit aufweisen. 

Auch hier ist eine detaillierte Beschreibung aus dem Geo-/umwelttechnischen Bericht im 

Anhang zu entnehmen.  

 

4.2.7 Archäologie 

Archäologische Fundstellen sind nicht bekannt. 
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5. PLANINHALT  

 

5.1 Bauplanungsrechtliche Festsetzungen 

 

Art der baulichen Nutzung 

 

Das Bebauungsplangebiet wird gemäß § 4 BauNVO als Allgemeines Wohngebiet (WA)  

festgesetzt. 

Im dem Baugebiet werden die nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO allgemein zulässigen Anlagen 

für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke auf der Grundlage 

von § 1 Abs. 5 BauNVO nicht zugelassen. Nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 bis 5 ausnahmsweise 

zulässige sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, 

Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen werden nach § 1 Abs. 6 BauNVO als nicht zulässig 

festgesetzt. 

Diese Festsetzungen wurden getroffen, um in dem Plangebiet vorwiegend die Wohnnutzung 

zu ermöglichen. Es soll vermieden werden, dass z.T. flächenintensive und u.U. auch 

konfliktträchtige Nutzungen im Plangebiet entstehen, die aus städtebaulich-funktionalen und 

verkehrstechnischen Gründen nicht sinnvoll sind und sich zudem nicht mit dem 

Gebietscharakter vereinbaren lassen.  

Durch die über das „Wohnen“ hinausgehenden Nutzungsmöglichkeiten im Allgemeinen 

Wohngebiet wird dem städtebaulichen Leitbild einer gebietsverträglichen Nutzungsmischung 

entsprochen. 

Insgesamt betrachtet, werden die Anforderungen der allgemeinen Zweckbestimmung eines 

Allgemeinen Wohngebiets (§ 4 Abs. 1 BauNVO) durch die getroffenen Festsetzungen erfüllt. 

 

Maß der baulichen Nutzung  

 

Das Maß der baulichen Nutzung ist durch die Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ), der 

Geschossflächenzahl (GFZ) sowie der höchstzulässigen Zahl der Vollgeschosse i.V.m. der 

maximalen Trauf- und Firsthöhe bestimmt.  

 

Die Grundflächenzahl (GRZ) ist innerhalb des gesamten Plangebietes mit einer 

höchstzulässigen Überschreitung von 50% für Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen im 

Sinne des § 19 Abs. 4 BauNVO festgesetzt. Diese Festsetzung ermöglicht einer bessere 

Ausnutzung der privaten Grundstücke und die Regelung des ruhenden Verkehrs auf den 

Privatgrundstücken und hat zum Ziel, den öffentlichen Straßenraum zu entlasten. 

Sowohl die GRZ als auch die GFZ sind als Höchstwerte festgesetzt. Die Begrenzung der 

Geschossflächenzahl auf 0,8 sowie die Festsetzung von maximal zwei Vollgeschosse i.V.m. 

der Festsetzung der höchstzulässigen Trauf- und Firsthöhen berücksichtigt die 

Höhenentwicklung der Bebauung in der unmittelbaren Nachbarschaft und verhindert die 

Entstehung unmaßstäblich großer Baukörper bzw. Baustrukturen in Ortsrandlage.  

Im gesamten Gebiet sind nach § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB maximal zwei Wohnungen je 

Wohngebäude zulässig. Dadurch wird zum einen die unerwünschte Umstrukturierung der 

städtebaulichen Eigenart des Gebietes verhindert und zum anderen eine maßvolle 
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Verdichtung ermöglicht. Darüber hinaus soll die vorhandene verkehrliche Infrastruktur nicht 

überlastet werden.  

 

Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen, Stellung der baulichen 

Anlagen 

 

Die offene Bauweise wird festgesetzt, um eine Auflockerung der Bebauung zu erhalten und 

den dörflichen Wohnbedürfnissen entgegenzukommen. Dies wird durch die ausschließliche 

Zulässigkeit von Einzel- und Doppelhäusern noch unterstrichen.  

Durch die Festsetzung von Baugrenzen wird ein ausreichender individueller 

Gestaltungsspielraum ermöglicht. Die Baufenster sind ausreichend groß bemessen, um das 

festgesetzte zulässige Maß der baulichen Nutzung zu verwirklichen. 

 

Stellplätze und Garagen, Nebenanlagen 

 

Mit der Festsetzung, dass Stellplätze und Garagen einen Mindestabstand von 5 m zu den 

öffentlichen Verkehrsflächen einhalten müssen, wird zum einen der Verkehrssicherheit 

Rechnung getragen, da Stauraum zwischen öffentlicher Verkehrsfläche und Garage 

geschaffen wird. Gleichzeitig ermöglicht diese Festsetzung die Errichtung eines zweiten 

Stellplatzes vor der Garage. Zum anderen wird durch diese Abstandsregelung die 

Möglichkeit geschaffen, eine Auflockerung, Gliederung und Abschirmung zwischen den 

unterschiedlichen versiegelten und bebauten Flächen herzustellen.  

Zudem ist festgesetzt, dass mindestens zwei Stellplätze pro Wohnung auf dem jeweiligen 

Grundstück nachzuweisen sind, damit die Leichtigkeit des Verkehrs innerhalb des 

Wohngebietes gesichert werden kann. Die zugelassene Überschreitung der 

Grundflächenzahl auf bis zu 50% für Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen (siehe auch 

Kapitel 5.1 Punkt Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen, 

Stellung der baulichen Anlagen) i.V.m. der Festsetzung, dass Stellplätze und Garagen auch 

auf den dafür festgesetzten Grundstücksflächen zugelassen sind, trägt somit zur 

Verkehrssicherheit und zur besseren Verkehrsabwicklung bei gleichzeitiger besserer 

Ausnutzung der privaten Bauflächen bei. 

 

Ver- und Entsorgung und wasserwirtschaftlicher Ausgleich  

 

Für die privaten Bauflächen wird festgelegt, dass Rückhaltevolumen von 50 l/m² 

abflusswirksamer Fläche bereitzustellen ist. Geeignet hierzu sind z.B. offene Rasenmulden 

oder Zisternen, an welche mindestens ein ganzjähriger Verbraucher angeschlossen ist. 

Diese werden mit einem Notüberlauf an den öffentlichen Kanal ausgestattet. Das auf 

Straßen, Wegen und Plätzen anfallende Oberflächenwasser wird direkt in den öffentlichen 

Kanal eingeleitet. 

Die Bebauung erfolgt im Innenbereich auf Flächen, welche von Bebauung umgeben sind. 

Wie bereits in Kapitel 4.2.3 erläutert, wird für die Vergrößerung der undurchlässigen Fläche 

gegenüber dem aktuellen Bescheid kein Ausgleich der Wasserführung erforderlich. Mit der 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle WAB Kaiserslautern wurde 

abgestimmt, dass zeitnah der Erlaubnisbescheid für den Punkt der Vergrößerung der 
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undurchlässigen Fläche anzupassen ist. Das Genehmigungsverfahren ist in Vorbereitung 

und wird zeitnah durchgeführt. (siehe auch Kapitel 4.2.3.). 

 

Die Versorgung des Gebietes mit Trinkwasser erfolgt durch das Wasserwerk Hochspeyer. 

 

5.2 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Im Plangebiet wird eine einheitliche Gestaltung der Wohngebäude angestrebt, um ein 

ansprechendes städtebauliches Erscheinungsbild zu gewährleisten. Daher werden bei den 

Bauvorhaben folgende gestalterische Vorgaben in den bauordnungsrechtlichen 

Festsetzungen geregelt: 

• Dachform und Dachneigung, Dachaufbauten 

• Fassadengestaltung 

• Einfriedungen 

• Stützmauern 
 

Das Pultdach ist grundsätzlich zulässig. Durch die Festsetzungen zu Dachformen und 

Dachneigung wird das Ziel verfolgt, im Plangebiet eine homogene Dachlandschaft zu 

erreichen, die sich der ortstypischen Bebauung anpasst und gleichzeitig die Möglichkeit einer 

modernen Architektur bewirkt. In Bezug auf eine eventuelle Nutzung der Dachfläche mit 

Anlagen zur regenerativen Energiegewinnung ist die Zulässigkeit geregelt. 

Im Rahmen der vorliegenden ersten Änderung des Bebauungsplanes „Schelmental“ werden 

lediglich Änderungen im Bereich der örtlichen Bauvorschriften hinsichtlich der maximalen 

Höhe von Stützmauern vorgenommen. Weitere Änderungen finden nicht statt. 

 

6. BETEILIGUNG DER BÜRGER UND BEHÖRDEN 

Im vorliegenden Verfahren der ersten Änderung des Bebauungsplanes „Schelmental“ 

werden durch die Änderung die Grundzüge der Planung nicht berührt, sodass das Verfahren 

der ersten Änderung im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB durchgeführt wird. Nach 

den Vorschriften des vereinfachten Verfahrens von der frühzeitigen Unterrichtung und 

Erörterung nach § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen. 

  

6.1 Bürgerbeteiligung 

Der Öffentlichkeit wurde gemäß §13 Abs. 2, Satz 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB mit 

der Offenlage des Bebauungsplanes „Schelmental 1. Änderung“ die Gelegenheit zur 

Stellungnahme gegeben. Die öffentliche Auslegung des Planentwurfs mit den 

Textfestsetzungen und zugehöriger Begründung fand in der Zeit vom xx.xx.xxxx bis zum 

xx.xx.xxxx statt. 

Die Planunterlagen lagen in diesem Zeitraum zur allgemeinen Einsichtnahme in der 

Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn, Verwaltungsgebäude Hochspeyer, Hauptstraße 

121, Zimmer 211 in der Bauverwaltung aus. In diesem Zeitraum konnten Anregungen und 

Bedenken schriftlich oder zur Niederschrift während der allgemeinen Dienststunden geltend 

gemacht werden. 

 

In diesem Zeitraum gingen seitens der Bürger xxx Stellungnahmen ein.  
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6.2 Behördenbeteiligung 

 

Die von der ersten Teiländerung betroffenen Behörden und Träger öffentlicher Belange 

wurden gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB mit dem Schreiben vom  

xx.xx.xxxx an der ersten Teiländerung des Bebauungsplanes beteiligt. 

 

In diesem Zeitraum gingen insgesamt xxx Stellungnahmen zum Bebauungsplan 

„Schelmental“ ein. Hinweise und Anregungen gingen dabei von xxx Behörden ein; Bedenken 

wurden von xxx Behörde vorgebracht; xxx der eingegangenen Stellungnahmen der 

Behörden enthielten weder Anregungen, Hinweise oder Bedenken.  

 

6.3 Dokumentation der Abwägung 

 

A  ÜBERSICHTSLISTE ZUM EINGANG DER STELLUNGNAHMEN IM RAHMEN DER 
BEHÖRDENBETEILIGUNG GEM. § 4 ABS. 2 BAUGB UND BETEILIGUNG DER 
NACHBARGEMEINDEN GEM § 2 ABS. 2 BAUGB  

 
  STELLUNGNAHMEN 

 TRÄGER ÖFFENTLICHER 
BELANGE 

vom Ohne 
Hinweise, 

Anregungen 
und 

Bedenken 

Mit Hinweisen 
und 

Anregungen  

Mit  
Anregungen 

und 
Bedenken  

1. Trägername     

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

 

B ÜBERSICHTSLISTE ZUM EINGANG DER STELLUNGNAHMEN DER 

FRÜHZEITIGEN BÜRGERBETEILIGUNG IM RAHMEN DER OFFENLAGE 

Im Zuge der Bürgerbeteiligung im Rahmen der Offenlage gem. § 13 Abs. 2, Satz 1 Nr. 2 

BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB, die in der Zeit vom xx.xx.xxxx bis einschließlich xx.xx.xxxx 

in der Bauabteilung der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn, Verwaltungsgebäude 

Hochspeyer, Hauptstraße 121, Zimmer 211 während der Dienststunden stattfand, wurde xx 

Stellungnahme zur Planung abgegeben. 
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C Einführung / Vorgehensweise 

 

Nachfolgend werden die abgegebenen Stellungnahmen der einzelnen Behörden aufgeführt. 

Dazu wird eine (kurze) Erwiderung aus Sicht der Bauleitplanung (kursiv gedruckt) 

abgegeben (aus Gründen der Zuordnung ggf. nach dem jeweiligen Absatz) und ein 

Beschlussvorschlag für den Ortsgemeinderat formuliert. 

II BEHANDLUNG DER HINWEISE, ANREGUNGEN UND BEDENKEN DER  

 BEHÖRDEN 

 

1. Trägername 

Schreiben vom xx.xx.xxxx 

 

Kommentar: 

 

Beschlussvorschlag: 

 

 

 

III BEHANDLUNG DER HINWEISE, ANREGUNGEN UND BEDENKEN DER  

 BÜRGER 

  

Während des Auslegungszeitraums sind xxx Stellungnahmen von Bürgern 

eingegangen 

 

BESCHLUSSVORSCHLAG FÜR III : 

 

 xxx. 

 

 

IV STELLUNGNAHMEN OHNE BEDENKEN UND ANREGUNGEN 

 

Die Behörden, deren Stellungnahme ohne Bedenken, Anregungen oder 

Hinweise abgegeben wurde, sind der Übersichtsliste über den Eingang der 

Stellungnahmen zu entnehmen. 

 

BESCHLUSSVORSCHLAG FÜR IV : 

 

 Kenntnisnahme. 

 

 

7.  ABWÄGUNG 
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Bei der 1. Änderung des Bebauungsplans sind gem. § 1 Abs. 6 BauGB die öffentlichen und 

privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen und die in § 1 Abs.5 

BauGB benannten Grundsätze zu berücksichtigen.  

 

Im konkreten Planungsfall wurden insbesondere folgende Belange berücksichtigt: 

• die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung bei Vermeidung einseitiger 

Bevölkerungsstrukturen, die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung und die 

Bevölkerungsentwicklung, 

• die Erhaltung, Erneuerung und Fortentwicklung vorhandener Ortsteile sowie die 

Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, 

• die wirtschaftliche und im Sinne der Nutzung sinnvolle Bebaubarkeit von 
innerörtlichen Wohnbauflächen, 

• die Belange des Verkehrs und der Ver- und Entsorgung. 

 

8. AUSWIRKUNGEN DES BEBAUUNGSPLANS 

  

8.1 Auswirkungen auf die Umwelt 

 

Bebauungsplan „Schelmental“, rechtskräftig seit 2017 

 

Wie bereits unter Punkt 4.2.4 dargelegt gelten im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a 

Abs. 2 Nr. 4 BauGB Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu 

erwarten sind, als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Da das 

vereinfachte Verfahren Anwendung findet, wird gemäß § 13 Abs. 3 BauGB von einer 

Umweltprüfung abgesehen. 

Im vorliegenden Planungsfall sind durch die Neubebauung im Sinne eines Lückenschlusses 

der bestehenden Bebauung bzw. einer Entwicklung im Innenbereich Auswirkungen auf die 

Umwelt nur in geringem Umfang zu erwarten. Weiterhin wurden grünordnerische 

Maßnahmen festgesetzt, die sich positiv auf Schutzgüter auswirken. Für das Plangebiet 

liegen keine Erkenntnisse über das Vorkommen von nach § 42 BNatSchG besonders oder 

streng geschützten Tierarten vor. Natura 2000 – Gebiete sind von der Planung nicht 

betroffen.  

Im vorliegenden Fall wurde der Innenentwicklung Vorrang gegeben, um die 

Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich zur Deckung des Wohnbaulandbedarfs zu 

vermeiden. 

 

Bebauungsplan „Schelmental“ erste Änderung 

 

Mit der ersten Änderung des Bebauungsplanes „Schelmental“ im vereinfachten Verfahren 

nach § 13 BauGB werden die Grundzüge der Planung des rechtskräftigen Bebauungsplanes 

„Schelmental“ nicht berührt. Eine Veränderung der Ausgangsrahmenbedingungen der 

Planung in materieller Sicht (Grundzüge der Planung) findet nicht statt. Es werden darüber 

hinaus auch keine bauplanungsrechtlichen Festsetzungen angepasst oder geändert. Zudem 

sind die Anwendungsvoraussetzungen nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 gegeben, sodass keine 

umweltrelevanten Auswirkungen der Änderung zu besorgen sind. 



 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
Begründung zum Bebauungsplan 
„Schelmental“ 1. Änderung; OG Hochspeyer  Seite 18 

 

  

8.2 Auswirkungen auf soziale und wirtschaftliche Verhältnisse 

 

Bebauungsplan „Schelmental“, rechtskräftig seit 2017 

 

Angesichts der konkreten Nachfrage nach Bauland wird durch die Baugebietsausweisung 

die Schaffung dringend benötigten Wohnraums im Innenbereich ermöglicht und u.a. die 

Eigentumsbildung der Bevölkerung gefördert. 

 

Bebauungsplan „Schelmental“ erste Änderung 

 

Durch die Änderung des Bebauungsplanes Schelmental ergeben sich keine Auswirkungen 

auf soziale und wirtschaftliche Verhältnisse. 

 

9. FLÄCHEN- UND WIRTSCHAFTLICHKEITSANGABEN 

 Die Gesamtfläche des Plangebietes beträgt ca. 0,59 ha. Die differenzierte 

Flächenermittlung der Teilflächen innerhalb des Geltungsbereiches ist der 

nachfolgenden Auflistung zu entnehmen. 

 

Geltungsbereich „ca 5.990 m²“     
  Absolut  Anteil in v.H. 
     

• Gesamtgröße  ca. 5.990,00 m² 100% 

     

• Wohnbaufläche ca. 5.040,00 m² 84% 

     

• Verkehrsfläche ca. 950,00 m² 16% 

     
davon:     
geplante Verkehrsfläche ca. 365,00 m² 6% 
bestehende Verkehrsfläche ca. 515,00 m² 9% 
Fußweg ca. 70,00 m² 1% 
     
 

10. REALISIERUNG 

Die Realisierung des Bebauungsplanes „Schelmental“ in der Ortsgemeinde Hochspeyer soll 

möglichst umgehend erfolgen.   

 

11. KOSTEN UND FINANZIERUNG 

Der Ortsgemeinde Hochspeyer entstehen bei der Realisierung des Gebietes gemäß dem mit 

dem Erschließungsträger noch abzuschließenden Erschließungsvertrag keine Kosten. 
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